
Absender 
      
      
      
      
 
An die  

Stadt Wermelskirchen 
- Ordnungsamt - 
Telegrafenstraße 29 - 33 
42929 Wermelskirchen 

Anmeldung eines  
 
☐ WILDSCHADENS an  ☐ landwirtschaftlicher Fläche;   ☐ forstwirtschaftlicher Fläche 

☐ JAGDSCHADENS  

nach §§ 29 ff Bundesjagdgesetz i.V.m. §§ 34 ff Land esjagdgesetz NRW  
 
☐ als Eigentümer/in,              ☐ in Vollmacht des Eigentümers/der Eigentümerin, 
☐ als Nutzungsberechtigte/r, ☐ in Vollmacht des/der Nutzungsberechtigten  
 
1. Angaben zum Geschädigten 

Name, Vorname        
Straße, Hausnummer        
Postleitzahl, Ort         
Telefon, Telefax, E-Mail        
 
2. Angaben zum Schaden 

2.1 ☐ Wildschaden 
Gemarkung Flur Flurstück(e) Kultur/ 

Baumart 
Größe 
(ha)  

davon 
geschädigt 

vermutete Schadensursache 

                                          
                                          

 

2.2 ☐ Jagdschaden in Form von       
 
Der Schaden wurde festgestellt am _____________________ 
                                                                                           (Datum) 
 
 
 
 
 
 
 
3. Angaben zum Ersatzpflichtigen 
 
3.1 Jagdgenossenschaft:       
 Jagdvorsteher/in       
 Name, Vorname       
 Straße, Hausnummer       
 Postleitzahl, Ort        
 
3.2 Jagdpächter/in 
 Name, Vorname       
 Straße, Hausnummer       
 Postleitzahl, Ort        
 
Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben und beantrage Schadensersatz. Den 
Eingang meiner Schadensmeldung bitte ich mir schriftlich zu bestätigen. 
 
_________________________                                              _________________________________ 
                           (Datum)                                                                                                           (Unterschrift) 
 
☐ Anlage(n)  ☐ Foto(s) ☐ _______________ 
 
 

Hinweis: Die Anmeldefrist beträgt nach § 34 BJG  
� bei landwirtschaftlichen Schäden eine Woche nachdem der oder die Berechtigte von dem Schaden Kenntnis erhalten hat oder bei  
 Beobachtung gehöriger Sorgfalt erhalten hätte  
� Bei Schäden an forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken genügt es, wenn zweimal im Jahr, jeweils zum 1. Mai (Winterschäden)  
 und 1. Oktober (Sommerschäden), die Meldung erfolgt.  

 
 
 
 
 

Eingangsstempel 
 

32/717-52/  
 

Aktenzeichen/Geschäftszeichen 



  

(Nur von der Verwaltung auszufüllen) 
 
 

Ablaufplan Wildschaden 
 
 

Eingang Schadensanzeige:  __________________________________________ 

Zuständige Jagdgenossenschaft: __________________________________________ 

Bestellter Wildschadensschätzer: __________________________________________ 

Termin zur gütlichen Einigung:  __________________________________________ 

Eingeladen zum Termin:  Geschädigter  per_______ durch ___________ 

     Ersatzpflichtiger  per_______ durch ___________ 

     Jagdgenossenschaft per_______ durch ___________ 

     Wildschadensschätzer per_______ durch ___________ 

 
Anmerkungen 

 


